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Morgen Kusgabe

Halle und Umgebung
Halle den 25 Dezember 1920

Städtiſche Einkommenſteuer
Eine erneute Vorlage des Magiſtrats

Her Magiſtrat ſieht ſich in die Notwendigkeit verſetzt ein
großes Loch im Stadtſäckel zuzuſtopfen Ungefähr ſieben
Millionen Mark ſind nötig und zwar muß das Geld noch
für das laufende Wirtſchaftsjahr aufgebracht werden Am letzten
Montag verlangte der Magiſtrat wie unſere Leſer noch friſch in
der Erinnerung haben daß die Stadtverordneten einer genau aus
gearbeiteten Vorlage ihre Zuſtimmung geben ſollten wonach die
von der Reichseinkommenſteuer freigelaſſenen Einkommensteile
pon einer Gemeindeeinlommenſteuer erfaßt werden ſollen Von
6000 Mark Einkommen an aufwärts ſollte die Steuer eintreten
Aber die Stadtverordneten in ihrer Mehrheit fanden die Grenze
zu niedrig geſetzt ihr ſoziales Gefühl ließ es nicht zu daß ſchon
mit 6000 Mark begonnen werde man ſchraubte darum die Grenze
auf 10 000 Mark hinauf Dieſem Beſchluß iſt jedoch der Magiſtrat
nicht beigetreten Er erklärt ſich außerſtande die Ver
waltung ordnungsmäßig zu erledigen wenn man
jene Steuer ſo bemißt daß ſtatt der dringend benötigten 7 Mill
nur etwa die Hälfte einkommt Jn eindringlichen Darlegungen
appelliert er nochmals an die Stadtväter indem er ihnen erneut
eine allerdings gegen den erſten Entwurf immerhin weſentlich ab
geänderte Vorlage unterbreitet Wir laſſen ſie bei der Wichtigkel
der Sache die Entſcheidung fällt ſchon am Diens
tag im Wortlaut folgen

Der Magiſtrat ſtimmt dem Beſchluſſe der Stadtverordneten
Verſammlung vom 20 d M betreffend die Beſteuerung der von
der Reichseinkommenſteuesr frei zu laſſenden Einkommensteile
nicht zu und beſchließt mit Rückſicht auf die nicht abzuſehenden
verderblichen Wirkungen dieſes Beſchluſſes auf die ſtädti
ſchen Finanzen der StadtverordnetenVerſammlung eine erneute
dringende Vorlage zugehen zu laſſen mit dem Antrage die reichs
ſteucrfreien Einkommensteile in folgender Weiſe zur Gemeinde
einkommenſteuer heranzuziehen

Bei einem ſteuerbaren Einkommen von mehr als 6000 aber
nicht mehr als 8000 Mk werden nur die ledigen Einzel
ſteuerpflichtigen beſteuert

b bei einem ſteuerbaren Einkommen von mehr als 8000 aber
nicht mehr als 10 000 Mk werden nur die Steuerpflichtigen
beſteuert zu deren Hausſtand keine unterhaltsberechtigten
minderjährigen Kinder gehören

c bei einem Einkommen von mehr als 10000 aber nicht mehr
als 12 000 Mk werden nur vie Steuerpflichtigen beſteuert zu
deren Hausſtand höchſtens ein unterhaltsberechtigtes min
derjähriges Kind gehört

d bei einem Einkommen von mehr als 12 000 aber nicht mehr
als 14 000 Mk werden nur die Steuerpflichtigen beſteuert zu
deren Hausſtand höchſtens zwei unterhaltsberechtigte min
derjährige Kinder gehören
bei einem Einkommen von mehr als 14 000 aber nicht mehr
als 16 000 Mk werden nur die Steuerpflichtigen beſteuert zu
deren Hausſtand höchſtens drei unterhaltsberechtigte min
derjährige Kinder gehören
Die Steuervergünſtigungen zu be fallen fort d h die

Steuer wird ohne auf die Zahl der Kinder erhoben
wenn das ſteuerpflichtige Einkommen aller Haushaltsangehörigen
zuſammengerechnet mindeſtens 25 000 Mk beträgt

Jm übrigen ſollen die Vorſchriften wie ſie die Vorlage vom
t d M vorſieht beſtehen bleiben

Begründung
Rach dem Beſchluſſe der StadtverordnetenVerſammlung vom

20 d M würde die Gemeindeeinkommenſteuer im günſtigſten
Folle bei außerordentlich optimiſtiſcher Schätzung etwa 3 Mil
lionen Mark einbringen es würden alſo da der Etat eine Ein
nehme von 7 Millionen Mark aus dieſer Steuer vorſieht min
deſtens 4 Millionen Mark ungedeckt bleiben Wie eine Um
frage bei den ſtädtiſchen Verwaltungsſtellen ergeben hat iſt im
le n Rechnungsjahre bereits mit Ausgabeüber
ſchreitungen von mindeſtens 324 Millionen
Mark zu rechnen Da der zur Deckung von Fehlbeträgen zur
Verfügung ſtehende Ausgleichsfonds ſich auf 3,6 Millionen Mark
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beläuft ferner die in Vorbereitung befindlichen neuen indirekten
Steuern für den Reſt des Rechnungsjahres nur wenige 100 000
Mark erbringen werden anderweite Deckungsmittel insbeſondere
auch eine weitere Erhöhung der ſchon ſehr hohen Gebühren der
Werke aber nicht in Frage kommen auch nicht annähernd hin
reichen würden fo würden jene 4 Millionen Mark im diesjäh
rigen Haushalt ungedeckt bleiben ihre Deckung aus den Ein
nahmen der kommenden Jahre iſt aber nach der Lage unſerer
Finanzen ſchlechthin unmöglich

Die Folgen einer derartigen bewußt auf die Defizitwirtſchaft
hinarbeitenden Finanzgebahrung ſind ſo ſchwerwiegend müſſen
eine derart vernichtende Wirkung auf die geſamte ſtädtiſche Wirt
ſchaft üben daß wir die Verantwortung für einen
ſolchen Beſchluß nicht mit zu tragen vermögen
und die zwingende Verpflichtung fühlen den ungewöhnlichen Weg
einer ſofortigen Wiederholung unſerer Vorlage zu beſchreiten
Wir haben dabei den Wünſchen der Stadtverordneten Perſamm
lung entgegenkommend die Belaſtung der Steuerpflichtigen gegen
über unſerer erſten Vorlage bis zu einem Grade gemildert der
das Maß des bei ſtrenger Beurteilung Erlaubten ſo gar noch
überſteigt

Unter Wiederholung unſerer mündlichen Ausführungen wei
ſen wir erneut darauf hin daß ſich das Einkommen nach welchem
die Steuer berechnet wird ſoweit Arbeitseinkommen in Frage
kommen durchweg nicht unweſentlich niedriger ſtellt als das
jetzige Einkommen mit welchem die Steuer bezahlt wird denn
die Steuer wird nach den durchſchnittlichen Einnahmen im ge
ſamten Kalenderjfahre 1920 berechnet nicht etwa nach dem Ein
kommen wie es nach den wiederholten Steigerungen der Ge
hälter und Löhne im Laufe des Jahres nunmehr am Ende des
Jahres erreicht iſt So wird beiſpielsweiſe ein Arbeiter der jetzt
etwa 12 000 bis 12 500 Mk Jahreslohn bezieht im Durchſchnitt
des Jahres kaum mehr als 10 000 Mk bezvgen haben alſo nur
mit einer verhältnismäßig geringen Gemeindeſteuer etwa 100
Mark jährlich belaſtet werden Dieſer Umſtand drückt den Er
trag der Steuer ſchon ohnehin ganz weſentlich herab und er wirkt
auf das Erträgnis geradezu vernichtend wenn wie es im Be
ſchluſſe der StadtverordnetenVerſammlung geſchieht neben der
übermäßigen Hinaufſetzung der Grenze der Steuerfreiheit die
ohnehin ſchon ſehr weitgehenden Kinderprivilegien bis zu Ein
kommen von 20 000 Mk ausgedehnt werden ſollen derart daß die
Einkommen von 12 14 000 Mk nur bei kinderloſen Haushalten
von der Steuer erfaßt werden die Einkommen von 14 16 000 nur
dann wenn nicht mehr als ein Kind vorhanden iſt u ſ f Wir
vermögen auch nicht zuzugeben daß die von uns vorgeſchlagene
Belaſtung der Steuerpflichtigen unerträglich ſei ſo ſchwer ſie auch
immer ertragen werden mag Die kinderloſen Ehepaare die in
der Gruppe von 8000 10 000 Mk allein beſteuert werden ſollen
hoben im Durchſchnitt etwa 100 Mk jährliche Steuer zu zahlen
obwohl ſie in der Regel wirtſchaftlich am beweglichſten ſind Jn
der Gruppe von 10 12 000 Mk iſt der höchſte denkbare Steuer
ſatz etwa 200 Mk jährlich alſo etwa 50 Mk vierteljährlich in
der Gruppe von 12 14 000 Mk iſt die höchſte denkbare Steuer
etwa 250 Mk Bei alledem iſt immer wieder auf die oben ſchon
berührte Tatſache hinzuweiſen daß die von ſolchen Einkommen
beſteuerten Perſonen inzwiſchen im Regelfalle ein erheblich höhe
res Einkommen erlangt haben das ihnen die Zahlung der Steuer
für die geringere Stufe nach der ſie veranlagt werden weſent
lich erleichtert

Was den auf Grund des Stadtverordneten Beſchluſſes errech
neten Ertrag der Steuer betrifft ſo ſtützt er ſich ſoweit die Ar
beitereinkommen in Frage ſtehen auf die Angaben der Kranken
kaſſen und iſt wie bemerkt auf die optimiſtiſchen Annahmen
aufgebaut daß er von der Wirklichkeit kaum ganz erreicht werden
dürfte Die Zahl der durchſchnittlich auf einen Haushalt entfal
lenden Kinder unter 16 Jahren iſt dabei höher angenommen als
ſic ſich z B bei den ſtädtiſchen Arbeitnehmern ſtellt Auch iſt im
Widerſpruch mit den Tatſachen die Zahl der Ehefrauen ebenſo
hoch angeſetzt wie die Zahl der Haushaltungsvorſtände obwohl
viele von dieſen Witwer ſind Die Geſamtzahl der Pflichtigen
in den einzelnen Gruppen endlich wird von der Wirklichkeit kaum
erreicht werden man wird darum z B auch nicht etwa die Zahl
der ſelbſtändigen Ledigen in einer Gruppe erhöhen dürfen ohne
nicht zugleich die Zahl der Haushaltungsvorſtände herahzuſetzen
Eine derartige Verſchiebung aber würde an dem Ertrage der
Steuer nichts weſentliches ändern Schließlich iſt zu bemerken
daß bei der Ertragsberechnung die infolge ihrer Kinderzahl frei
bleibenden Haushaltungen zunächſt mit einbezogen worden ſind
und daß erſt am Ende ein entſprechender prozentualer Abzug ge
macht wurde

Dies vorausgeſchickt iſt
1 in der Gruppe der Einkommen von 10 12 000

Mark in der nach dem Beſchluſſe der Stadt
verordneten Verſammlung nur die Ledigen zu
beſteuern ſind auf ein Steuereinkommen von
etwa
zu rechnen
in der Gruppe der Einkommen von 12 15 000
Mark ſind nach unſerer Schätzung höchſtens 1 489 500 M
Steuern zu erwarten

3 Jn der Gruppe der Einkommen von 15 20 000
Mark ſind nicht mehr als 1 105 500 M
Steuern zu erwarten

4 Jn der Gruppe der Einkommen von 20 25 000
Mark werden höchſtens
zu erwarten ſein
Jn der Gruppe der Einkommen über 25 000
Mark werden höchſtens 462 250zu erzielen ſein

Die Erträgniſſe zu 5 ergeben die Ge
ſamtſumme von 3 537 650 Mi
Hiervon ſind aber noch die Steuern der infolge des Vor

handenſeins von Kindern privilegierten Familien abzuſetzen und
zwar in der Gruppe 2 wo in der Hauptſache nur die kinderloſen
Familien beſteuert werden mit mindeſtens 35 Prozent der
Steuern von den betreffenden Einkommen d h rd 380 000 Mt
und in Gruppe 3 mit etwa 20 Proz der Steuern von den betref
fenden Einkommen das ſind rd 1580 000 Mk Dieſe zuſammen
538 000 Mk von den obigen 3 537 650 Mk abgefetzt ergibt einen
Reinertrag von rd 3 000 000 Mk wovon noch nicht einmal ein
Prozentſatz für Ausfälle in Abzug gebracht worden iſt Doch
mag er im Hinblick auf etwaige Fehlerquellen unberückſichtigt
bleiben

Demgegenüber würde nach unſerem Antrage die Steuer zwar
vorausſichtlich auch nicht die vollen 7 Millionen Mark erbringen
da wir die Steuerpflicht gegenüber unſerer erſten Vorlage
weſentlich gemildert haben aber doch ſchätzungsweiſe
etwa 6,5 bis 6,6 Millionen Mark es bleibt alſo auch hier vor
ausſichtlich ein Ausfall von einigen 100 000 Mk der immerhin
noch ſchwer genug wettzumachen iſt aber doch federleicht wiegt im
Vorhältnis zu dem zehnfachen Verluſt den der Beſchluß der
StadtverordnetenVerſammlung der Stadt zumutet Wir können
nicht annehmen daß die Mehrheit der Stadtverordneten Ver
ſammlung wenn ſie das niederdrückende Ergebnis
ihres Beſchlufſes an der Hand der obigen Zahlen noch
mals in Ruhe überlegt auf ihrem bisherigen Standpunkt ver
harren wird ſondern geben uns der ſicheren Hoffnung hin daf
ſie ſich mit uns des Ernſtes der Lage in die ein Feſthalten an
ihrem Beſchluſſe die Stadtverwaltung verſetzen würde bewußt
wird und unſerem neuen ihren Wünſchen ſehr weit entgegen
kommenden Antrage zuſtimmt Wir erwarten dies um ſo mehr
als diefenigen Parteten die noch im Auguſt d J die Einſtellung
von 7 Millionen Mark in den Etat beſchloſſen haben u E nicht
urihin können auch die Steuerordnung ſo zu geſtalten daß jene
7 Millionen Mark auch eingehen Sie können ſich wenn ſie dies
ablehnen auch keineswegs auf die veränderten Verhältniſſe be
rufen Denn eine bedingungsloſe Beſteuerung der Einkommen
von 6000 Mk an wie ſie im Auguſt beabſichtigt war ſtellte auch
damals eine weit ſtärkere Belaſtung dar als eine nach der Fa
miliengröße ſehr weitgehend bis zu 16 000 Mk Einkommen
geſtaffelte Beſteuerung wie ſie jetzt gepalnt iſt

Eines Eingehens auf die Möglichkeit einer Beſteuerung nach
dem Einkommen von 1919 bedarf es u E nicht mehr da dieſe
Möglichkeit nach den neueren Beſchlüſſen des Reichstages nicht
mehr in Frage zu kommen ſcheint

264 000 M

t

316 400 Mi
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vereinheitlichung und Keform
der juriſtiſchen Vorbildung

Man ſchreibt uns aus Berlin
Die Fortſchritte welche die neuere deutſche Rechtsentwicklung

für die Durchführung der Rechtseinheit auf den verſchiedenſten
Eebieten gebracht hat erwecken die Hoffnung daß nunmehr in
Deutſchland auch eine Vereinheitlichung der juriſtiſchen Vorbildung
erreichbar werden wird ein Gebiet auf dem bisher reichsrechtlich
nur wenige ganz allgemeine Regeln aufgeſtellt worden ſind
während die Ausgeſtaltung im einzelnen der Landesgeſetzgebung
überlaſſen blieb

Damit wäre ein ſeit faſt einem halben Jahrhundert von der
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läſſen immer dringlicher wiederholter Wunſch erfüllt und endlich
die letzte Folgerung aus der auf den wichtigſten Gebieten des
materiellen Rechts und des Prozeßrechts bereits ſeit langem er
reichten Rechtseinheit gezogen werden Schon vor einem Jahre
hat deshalb der damalige Reichsjuſtizminiſter Schiffer in einer
kommiſſariſchen Beratung mit den im Ausſchuß des Reichsrats für
Rechtspflege vertretenen Ländern die Frage der Vereinheitlichung
der juriſtiſchen Vorbildung zur Erörterung geſtellt Dabei trat
die große Mehrzahl der beteiligten Länder für die Bildung eines
Ausſchuſſes zur Aufſtellung von Richtlinien für die einheitliche
Geſtaltung der juriſtiſchen Vorbildung ein Preußen und Bayern
die in ſtetigem Ausbau und noch in neueſter Zeit ihre Ausbil
dungs und Prüfungsvorſchriften weſentlich umgeſtallet haben
erachten allerdings das Bedürfnis nach Vereinheitlichung des
juriſtiſchen Ausbildungsweſens nicht als ſo dringend um ſich
ſchon jetzt an den Beratungen über die Neuordnung zu beteiligen
Die Reichsregierung hatte ſeitdem um ſo mehr Anlaß das einmal
erkannte Ziel weiter zu verfolgen als die jetzt im vollen Gange
befindlichen Vorarbeiten zur Reform der Gerichtsverfaſſung und
der Prozeßordnungen die RNotwendigkeit einer Vereinheitlichung
und Verbeſſerung des durch die Verſchiedenheit in den einzelnen
deutſchen Ländern ſo buntſcheckig geſtalteten juriſtiſchen Ausbil
dungs und Prüfungsweſens beſonders dringlich erſcheinen laſſen
Der Reichsjuſtizminiſter Heinze hat deshalb den in Ausſicht ge
nommenen Ausſchuß aus Rechtslehrern Richtern Verwaltungs
beamten und Anwälten der verſchiedenen Länder nunmehr ge
bildet Seine Aufgabe wird ſein zu den Einzelfragen die ſich
bei der Vereinheitlichung und Vertiefung der juriſtiſchen Aus
bildung ergeben Stellung zu nehmen und dieſe Fragen vom

tandpunkt der verſchiedenartigen in dem Ausſchuß vertretenen
Berufskreiſe zu beleuchten An der Hand des ſo gewonnenen
Materials wird die Reichsregierung dann prüfen inwieweit und
mit welchen Mitteln die Vereinheitlichung der juriſtiſchen Aus
bildung verwirklicht werden kann Am 15 Dezember iſt der Aus
ſchuß zu ſeiner erſten Beratung unter dem Vorſitz des Reichsjuſtiz
miniſters zuſammengetreten Dabei ergab ſich die Einhelligkeit
darüber daß die Vereinheitlichung der juriſtiſchen Ausbildung in
hohem Maße erſtrebenswert iſt Es wurde namentlich betont daß
die Entwicklung die unſere öffentlichen Rechtseinrichtungen in
letzter Zeit genommen hätten ſowie der Uebergang vieler bisher
einzelſtaatlicher Aufgaben auf das Reich einen Austauſch von
Rechtsanwälten Kommunaljuriſten juriſtiſchen Beratern großer
wirtſchaftlicher Verbär aus den verſchiedenen Ländern dringend
wünſchenswert machen und die Hinderniſſe die demgegenüber die
Verſchiedenheit der Ausbildung in den einzelnen Ländern noch
biete je länger je mehr unerträglich erſcheinen laſſe Die Frei
zügigkeit der Juriſten ſei eine Forderung der ſich die maßgebenden
Stellen auf die Dauer nicht verſchließen könnten

An den Ausſchußberatungen nehmen außer mehreren Mit
gliedern des Reichsjuſtizminiſteriums die folgenden Herren teil
Profeſſor Beyerle München Wirklicher Legationsrat Dr Boſenik

Auswärtiges Amt Landrichter Laudahn Mecklenburg Schwerin
ſches Juſtizminiſterium Staatsminiſter a D Dr Drews Berlin

Commerz und Privat Bank fiengevelltchaft
Aktienkapital und Keserven MK 250 000 900

Amtliche Brkauntmachungen

Bekanntmachung
betreffend Jnventur und Saiſon Ausverkäufe

Auf Grund des S 9 Abſ 2 des 9grws gegen den unlauteren
Wettbewerb vom 7 Juni 1909 R G Bl S 499 beſtimme ich hier
mit für den Regierungsbezirk Merſeburg nach Anhörung der
Handels und der Handweriskammer folgendes

1 Jn Handels und Gewerbebetrieben dürfen ſofern Saiſon
und Jnventurverkäufe im ordentlichen Geſchäftsverkehr üblich ſind
jährlich zwei SaiſonAusverkäufe ſtattfinden Sofern einer von
dieſen beiden Ausverkäufen aus Anlaß der regelmäßigen jähr
lichen Jnventuraufnahme ſtattfindet kann er auch als Jnven ur
Ausverkauf bezeichnet werden Weitere Saiſon oder Jnventur

Mehrzahk der Jurtſten gedegker und bei den verfchiedenſten An Juſtizminiſter a D Dr Düringer Karlsruhe Oberlandes
gerichtsrat Feyerabend Stuttgart Profeſſor Dr Hedemann
Jena Geheimer Juſtizrat Proſeſſor Dr Heymann Berlin Ge

neralſtagtsanwalt Holland Braunſchweig Miniſterialrat Dr
Hüttner Dresden Geheimer Juſtizrat Profeſſor Dr Kahl Ver
lin Rechtsanwalt Juſtizrat Magnus Berlin Min ſterialrat
Matthias Darmſtadt Rechtsanwalt Dr Meyer Oldenburg
Senatspräſident Dr Mittelſtein Hamburg Profeſſor Dr Rad
ruch Kiel Profeſſor Dr Stein Leipzig

Weihnachtogewißheit
Wir denken an die alte ewig neue wen de ichte und

leſen von neuem mit klopfendem Herzen wie einſt in der Kind
heit ſeligen Tagen von der Klarheit des Herrn um die Hirten
auf dem Felde Und dieſe Klarheit r jetzt ſo vielen wenn
nicht uns allen zu fehlen Die Klarheit der Erkenntnis daß es
neben dem Zeitlichen auch Ewiges gibt Freilich iſt das ewige
Leben nicht jedem beſchieden und kein Volk hat die Gewähr da
für Wir alle ſind dem Wechſel untertan und ein Volk lebt
auch nur un e Geſetzen folgend Die Klarheit des
Erkennens und dieſer Wahrheit können leicht den Glauben an die
roßen Ware gaben trüben Aber daneben ſteht auch in der
roehen u otſchaft das beruhigende Mahnwort nicht zu

erſchrecken Fürchtet Euch nicht Denn wer da hofft und harrt ſo
wie die ſchnelle und ſehnende Menſchheit verlangend nach den Ber
gen ſchaute der darf niemals der Furcht Eingang in ſeinen Geiſt
geſtatten Nur freudige Menſchen können die Erfüllung ihrerHoffnungen erwarten Weil doch der Glaube an die Zunft

größer und ſtärker iſt als alle Rot der Gegenwart Denn über
allein Wüten über den Drangſalen durch ſchlimme Feinde durch
Haß und Neid t die furchtloſe Wrerſet auf das gerechte
Walten des Weiltgeſchicks mag auch die Zukunft noch ſ trübe
ſein mag auch in dem Zuſammenbruch vieles verloren ſein und
auch ſpäterhin mancherlei uns geraubt werden Die Gewißheit
kann uns niemand nehmen daß wir mit Gott im Weihnachts
glauben eng verbunden ſind Man braucht nicht die Brücken
abzubrechen über die der Weg zur Welt führt und muß ſich den
noch im Weihnachtsgedonken von ihr löſen Denn in der Welt
müßte eigentlich die Hoffnungsloſigkeit d wenn nicht im
Frhrr den Weihnachtsmyſterium die Gewißheit der kommenden

eſſeren Zeit vorhanden wäre Und das Wort vom Frieden das
Wort von der Freude ſoll uns auch mit der Welt verknüpfen und
uns die freudige Gewißheit geben daß nicht umſonſt zu den Müh
ſeligen und Beladenen die frohe Botſchaft der Weihnacht kam
daß wir in voller Erkenntnis unſerer Lage trotzdem das Lied
mit dem Kinderglauben im Herzen ſingen von der fröhlichen
ſeligen gnadenbringenden Weihnachtszeit

we

Der Stephanstag Schon zur Zeit als man begann die
Saturnalien der alten Römer in das chriſtliche Weihnachsfeſt
hinüberzuleiten zu Ende des vierten und Anfang des fünften
Jahrhunderts weihte die abendländiſche Kirche den Tag nach
dem Weihnachtstag dem Gedächtnis des erſten chriſtlichen
Märtyrers Stephanus Und weil mit dem Chriſtfeſt nunmehr
das lange freudeloſe Faſten ein Ende gefunden hatte war
es damals auch Brauch daß mit dem Stephanstag gleich
zeitig der Karneval die Reihe der großen Narrenfeſte be
gann Jn Erinnerung hieren eher aber noch als Reſt eines

2 Die Saiſon und Jnventur Ausverkäufe ſind auf die Zeit
vom 28 Dezember bis 10 Februar und vom 1 Juli bis 15 Auguſt
eines jeden Jahres beſchränkt

3 Die Dauer der genannten Ausverkäufe darf drei Wochen
nicht überſchreiten

Die Beſtimmungen treten am 1 November 1910 in Kraft
Zuwiderhandlungen werden gemäß S 10 des Geſetzes vom 7 Juni
1909 mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft

Merſeburg den 5 Oktober 1910
Der RegierungsPräſident v Gersdorff

Bekanntmachung
Bekanntlich bedürfen Viehhändler auch nach Aufhebung der

Zwangsbewirt chaftung der Handelserlaubnis durch den Ober
präſidenten Ueber Beſchwerden gegen Ablehnung entſcheidet ein

J

Filiale Poststr 12 Fernspr 1382 13833 1692
Depositenkasse Rellstrasse 133 Fernspr 6189
Depositenkasse Wörmlitzerstr Fernspr 6676

ſonſt als unzuverläſſig anzuſehen z

er

altheidniſchen Götzenfeſtes wurde auch im Mittelalter noch
der Steffenstag wie man ihn nannte ſehr fröhlich begangen
und zwar beſonders in Sachſen durch ſo üppige Trinkgelage
daß Karl der Große ſich im Jahre 789 gendtigt ſah dieſe
Schwelgereien ſtreng zu verbieten Jm Volksbrauch hielten
ſich die Stephansgelage und tänze zu denen ſich auch ſeſtliche
Umzüge geſellten gleichwohl noch ziemlich lange Da
St Stephan als Schutzheiliger der Pferde galt gab es an
ſeinem Tage auch Umzüge zu Pferde oder wie z B heute
noch in Schweden die Stephansritte große Wettritte der
ländlichen Bevölkerung Jn Norddeutſchland ritt der Heilige
in früherer Zeit oft auf einem weißen Pferde und brachte
den Kindern ähnlich wie St Nikolaus mancherlei Gaben
die die Steffens güter hießen während in anderen Gegenden
die ſogenannten Sternknaben in die Häuſer kamen und für
die alten Stephanslieder die ſie ſangen beſchenkt wurden
Jm Weſtfäliſchen zogen die Burſchen mit Heugabeln ſingend
durchs Dorf und ſammelten Würſte die ſie dann an die
Zinken der Gabeln ſteckten Ein alter Aberglaube verlangt
daß man am Stephanstage keinen Kohl eſſen ſoll weil ſich
der Heilige als er von ſeinen Feinden verfolgt wurde in
einem Kohlfeld verſteckt hatte

9

Wie und ſie
Wo ſind wir Jm deutſchen Land
Halten traut uns Hand in Hand
Leben atmen ſehen
Sonntags wenn die Arbeit ruht
Schmügdt ſich wohl das junge Blut

in zum Tanz zu gehen
eberall ein Weihnachtsbaum

Eheglück und Kindertraum
Schenken und Empfangen

e v ſant das Heil ge Nacht
aſt uns allen Heil gebracht

Als die Glocken klangen
Wo ſind ſie Jn Feindesland
Viel beweint und unbekannt
Liegen ſie in Reihen
Aebers ganze Land verſtreut
Warten ſie der Ewigkeit
Einzeln und zu zweien
Musketier und Grenadier
Trainſoldat und Offizier

r der Tod ſie nieder
rtillerie und Kavallerie

Und die Flieger Bruder nie
Nie ſehn wir ſie wieder

A Ky
n

Verantwortlich f d volit Teil Guſtav Jacob Margella
für den örtlichen Teil für Provinzialnachrichten Gericht Handel
Eugen Brinkmann für Feuilleton Unterbaltunssbeilage
Wartin Feuchtwanger Vermiſchtes Sport uſw DrKarl Baert für den Anzeigenteil Hans Wildt Verlag
Saale Zeitung G m b H Halle Druck Zeitungssverlag und

Druckerei Otto Hendel

Ausführung aller bank
mässigen BGeschäfta

Viebhändler und Fleiſcher angehören Dies Kollegium hat in
Uebereinſtimmung mit den vom Preußiſchen Staats owrwiſe für
Volksernährung herausgegebenen Richtlinien in einer kürzlich
ſtattgehabten Vorberatung einſtimmig ausgeſprochen daß bei der
Erlaubniserteilung mit beſonderer Sorgfalt vorgegangen werden
wird Perſonen die ſich früher erheblicher Verſtöße gegen die
Vorſchriſten über den Viehhandel ſchuldig gemacht haben oder

ſowie ſolche die ſich bisher
überhaupt nicht mit Viehhandel befaßt ſondern einen anderen
Beruf ausgeübt haben werden deshalb nicht auf die Erlaubnis
rechnen können

Magdeburg den 16 Dezember 1920 Der Oberpräſident
O P III 25 F

Vorſtehende Notiz geben wir hiermit zur Kenntnis
Der MagiſtratAusverkäufe ſind nicht geſtattet

c

Statt Karten xdanken gleichzeifig

Willy lewin
Edith Lewin

4 geb Koopmann
Vermählte

C

e äOffene Stellen

Platz Vertreter geſucht
für erſtklaſſige

Aulmerksomkeiien

Haotle a
Gooch Rheinl,

den 26 12 20

lichst erwiesenen

e Generalvertreter

dür alle ihnen reund x J

Bremer Kaffee u Kolonialwaren Jmportfirma

Selbiger muß branchekundig und bei Kaffeeſpezial ſowie
größeren Detailgeſchäften gut eingeführt ſein Bewerb
ungen mit Angabe von Referen en unter B K 29573 an
Rudolf Mosse Vremen erbe en

Erſtklaſſiges Weltunternehmen
welches im ganzen Deutſchen Reiche ſowie
auch im Auslande beſtens bekannt iſt er
richtet wegen Umſtellung der Organiſation in
allen Teilen des Reiches und des Auslandes
eine

Zweigniederlaſſung
Es kommen nur erſte Qualitätswaren welche
von der Groß nduſtrie der Landwirtſchaft und
auch Privaten dringend benötigt werden und
mit we ſchen ſich nachweisbar bedeutende Um
ſäne erzielen ſaſſen zum Vertrieb Kaufleuten
Offizieren Beamten und Landwi,ien welche
über ein gutes Organ ſationstalent verſügen
bietet ſich ſeltene Gelegenheit zu dauernder

Selbſtänd gkert
verbunden mit hohem ſtändig ſteigendem
Einkommen Mit Beginn der Tätigkeit
werden feſte hohe monatliche Zuſchüſſe
gezahlt u d nach burchgeſfünrier Organ ſa on
ein Jahresein kommen von M 120 000
garantiert Herren welche zur Sicherſtellung
der Einrichtung über ca M 10000 verfügen
wollen ſich melden unter J G 14699 an

S

in allen Teilen des Reiches von erstkl Hause
der Schwerindustrie bei hoher Verdienst J
chance sofort gesucht Reisen u Braenche
kenntnisse nicht erforderlich da Organis ation
und Propegandematerial kostenlos zur Ver
fügung gestellt wird Basis fester Abschluss
Erforderliches Kapital 20 000 bis 0 00 Mark
Zuschriften nur rühriger repräsentativer
Herren unter I D 485 b an die Inseraten
annahme Jünger Diedrich Berlin SW 19

Ierusalemerstrasse 57

essing
Kupfer

kofguss

inn

Cauſgesuche

ka ertigt aus ge
Zeren ung Bürsten

Oskar Seifert
Werkſtait jeder Art Beſen
Bürſten uſw ſür Jnduſtiie
Landwirt chaft und Haushalt

Halle Sehülershof 4
Fernſprecher 2229

Rudolt Mosse Berlin SW 19

Hoſenträger 27
Sehr große utt schnee Nächl

Gr Steinſtr 84

eins Bunnn

h

Sehr ungevot
Speisezimmer
Herrenzimmer
Damenzimmer
Sohlafrzimmer

Küchen
ca 200 Zimmer
in einfacher bis ganz

reicher Ausführung
ſtejohhaltigste Auswahl

Möbelfabrik

Ab Hart Hat
inh Rich Ziemer

Halle a Alter Markt 2

Zu haben in allen ein
schlägig Geschäft Direkt
nur an Viederverkäufer

Schramberger
Uhrlfedernlabrik i m b H
Schramberg i Würtllembg

beim Oberpräſidenten cebildetes Kollegium dem auch Landwirte

Deuerheilung Aufklär
Schrift 2 Mk G Naceckel
Neuköllin Neckarstrasse 5

Koll u Zug
Jalousien

liefern u reparieren
franz Rudoiph o

Krausenstrasse 16
Fernspr 2106

Lies
billig ſchöne

Bücher
aus unſerer Leih

bibliothek
Große Ulrichſtraße

52

Frauen

Omne Sorge

Bei Störungen empfehle
ich meine erlolgreich er
probten Mittel welche sie
solort be eitigt Machen
auch Sie einen letzten Ver
such u Sie werden mir ewig
danken Garantie über
Unschödlichkeit schriftl
sonst Beitrag zurück Ver
sand diskr per Nachnahm

Frau Wille
Hamburg

Neuer Pferdemarkt 20

Halle den 23 Dezember 1920

Stottern Tatent
D n h

anwaltsbäro Sack
Leipzig

Frauen
Bei Störungen Beſchwerden Unregelmäßig

keiten 2c gebrauchen Sie ſofort die vielbewährten

Frebortronfen extrastark
Erhöhte und meiſt beſchleunigte Wirk amkeit durch Doppelfl
extraſtark in Verbindung mit Frebortee und Fußbade
pulver Erfolg Hauptoepots Jlſen Mansfelderſtr 60
Neue Ludwig Wuchererſtr 10 Hirſch Markt 17
Hohenzollern Merſeburgerſtr 20 Wittekind A
Reilſtraße 58 Kronen Burgſtr 2 Kronen A
Steinweg 28 Adler Geiſtſtr E Kertzſcher Klap
L 74 Gr Ulrichſtr 41 W Speer Gr Wnichſtr 63

Schumann Steinweg 46 47 R Steinbach Leipziger
ſtraße 11 Waltsgott Gr Ulrichſtr

Zucker los undu Sfähig werden teile ich unentgeltl jedem Zuckerkranken

Wie Sie Jhrer

mit Fr Lövr Walldorf K 12 bei Frankfurt a M

Möbel Fabrik
l Halle a Saale vier

Fernsprecher 6642 Kleine Steinstraße 6
empfehlen

Herren Speise u Schlaf
Zimmer Küchen

in großer Auswahl preiswert V2094

rrrrrrrkrwmSehluss der Anzeigen Annahme 10 Vhr
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